
 

 

 
 

Regierungsratsbeschluss vom 13. August 2019  

 
 Nr. 2019/1184  

Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte (GpR); Kommunale Wahlen: 
Zweiter Wahlgang und Ersatzmitglieder 
Inkraftsetzung 
  

1. Erwägungen 

Der Kantonsrat hat am 8. Mai 2019 die Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte 
(GpR); Kommunale Wahlen: Zweiter Wahlgang und Ersatzmitglieder beschlossen (RG 
0027/2019). Gemäss Ziffer IV. des Kantonsratsbeschlusses hat der Regierungsrat das Inkrafttreten 
zu bestimmen. Die Publikation im Amtsblatt erfolgte am 1. Juni 2019. Die Frist zum Ergreifen 
des fakultativen Referendums läuft bis am 30. August 2019. 

2. Beschluss 

Gestützt auf Ziffer IV. des Kantonsratsbeschlusses RG 0027/2019 vom 8. Mai 2019: 

Die Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte (GpR); Kommunale Wahlen: Zweiter 
Wahlgang und Ersatzmitglieder tritt unter Vorbehalt des unbenutzten Ablaufs der Referen-
dumsfrist am 1. September 2019 in Kraft.  
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Staatsschreiber 
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